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Übersicht: Das gehört zu den Arbeitsschutzp昀氀ichten Ihres Arbeitgebers 
 

P昀氀ichten Erläuterungen 

Angemessene 
Arbeitsstä琀琀en, 
Arbeitsräume 

Die Arbeitsräume, die Ihr Arbeitgeber nutzt, müssen den 
Mindestvorgaben der Arbeitsstä琀琀enverordnung 
entsprechen. Das bezieht sich auf die Beleuchtung, die 
Temperatur, die Bewegungs昀氀äche, die Ergonomie etc. Sind 
Sie sich unsicher, welche Vorgaben speziell für Ihre Branche 
gelten, fragen Sie bei Ihrer Berufsgenossenscha昀琀 nach. 

Gefährdungsbeurteilung Ihr Arbeitgeber muss mi琀琀els Gefährdungsbeurteilung die 
Unfallgefahren und Gesundheitsrisiken für die verschiedenen 
Tä琀椀gkeitsbereiche Ihrer Kolleginnen und Kollegen ermi琀琀eln, 
die Risiken bewerten, geeignete Schutzmaßnahmen 
festlegen und umsetzen. Fragen Sie im Zweifel nach der 
Dokumenta琀椀on der Gefährdungsbeurteilungen, die für Ihren 
Betrieb erstellt wurden. 

No琀昀all, Erste Hilfe Zu den Aufgaben Ihres Arbeitgebers gehört es zudem, dafür 
zu sorgen, dass in einem No琀昀all schnell Hilfe zur Stelle ist. Er 
muss also für die Ausbildung von Ersthelfern und 
Brandschutzverantwortlichen sorgen, aber auch für die 
Flucht- und Re琀琀ungswege. 
Je nach Branche und Tä琀椀gkeit muss es beispielsweise einen 
Ersthelfer für 2 bis 20 Beschä昀琀igte geben. Das schreibt § 26 
Vorschri昀琀 1 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
vor. Prüfen Sie, wie viele Ersthelfer es in Ihrem Betrieb gibt. 

Sicherheitskennzeichnung Ihr Arbeitgeber muss im Betrieb alles kennzeichnen, was für 
die Sicherheit Ihrer Kolleginnen und Kollegen wich琀椀g ist. 
Dazu gehören unter anderem Flucht- und Re琀琀ungswege 
sowie die Standorte für Erste-Hilfe-Kästen und 
De昀椀brillatoren. 

Sicherheitsunterweisungen Ihr Arbeitgeber hat Sie bzw. Ihre Kolleginnen und Kollegen 
vor Beginn einer neuen Tä琀椀gkeit und bei Veränderungen am 
Arbeitsplatz über die Unfallgefahren zu belehren und eine 
Sicherheitsunterweisung durchzuführen (§ 81 Abs. 1 BetrVG). 
Er muss diese Sicherheitsunterweisung dokumen琀椀eren und 
regelmäßig wiederholen. Erkundigen Sie sich am besten mal 
s琀椀chprobenar琀椀g bei Ihren Kolleginnen und Kollegen, wie lang 
ihre letzte Sicherheitsunterweisung her ist. 

 
 


